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Protokoll 
 
Gegenstand: 1. Erörterungstermin zur UVP 

Ort: Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité 
Datum: 06.08.2025 9.30 - 11.00 Uhr 

 

Person Institution Abteilung / Funktion Ver- 
teiler 

- Philippe PETERS MECB D3 - Direction des Evaluations des incidences sur l'environne-
ment / Directeur 

x 

x Pit STEINMETZ MECB D3 - Direction des Evaluations des incidences sur l'environne-
ment / Chargée d’études 

x 

x Jean-Luc SCHANNEL ITM Établissements soumis à autorisations x 
x Carlo SCHROEDER AC Elwen Schöffe x 
x Ben REISER Ministère de l'Economie Service Énergies renouvelables x 
x Nicolas MEUNIER INRA Service d'archéologie gallo-romaine x 
x Paul ZEIMET SOLER S.A., Vorhabenträger Administrateur délégue x 
- Guy UHRES SOLER S.A., Vorhabenträger Responsable des énergies renouvelables x 
x Lynn JACOBS SOLER S.A., Vorhabenträger Project Manager x 
- Katharina KIHL ProSolut S.A. UVP-Gutachterin für SOLER S.A. x 
x Gabriele KLEIN ProSolut S.A. UVP-Gutachterin für SOLER S.A. x 

x = anwesend t = temporär anwesend * = per Video - = nicht anwesend n = nicht anwesend (trotz Einladung) 
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SOLER S.A.– Wandpark Elwen: 

UVP-Screening vom 07.04.2025 (UVP-Dossier Nr. D3-25-0059) 

Protokoll zum Scopingtermin am 06.08.2025 

Sehr geehrter Herr PETERS, sehr geehrter Herr STEINMETZ, 

anbei erhalten Sie das Protokoll zum Scopingtermin vom 06.08.2025 bezüglich des Vorhabens 

Wandpark Elwen. 

Auf Basis des von der SOLER S.A. am 07.04.2025 vorgelegten Screening-Dokuments wurde durch 

das Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (MECB) festgestellt, dass für das 

geplante Vorhaben die Ausarbeitung einer vollständigen UVP notwendig ist. In diesem Zusammen-

hang sind die weiteren involvierten Behörden und Institutionen durch das MECB als federführende 

Behörde um Stellungnahme gebeten worden (siehe tabellarische Aufstellung auf der Seite 2 des 

Avis des MECB im Anhang zu diesem Protokoll). 

Scopingtermin des Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité: 

Der Scopingtermin fand am 06.08.2025 auf Einladung des Ministère de l’Environnement, du Climat 

et de la Biodiversité statt. An diesem nahmen die in der Tabelle auf Seite 1 angegebenen Institutio-

nen / Personen teil. 

Nach Begrüßung und Vorstellungsrunde übergab der Vertreter des MECB anschließend das Wort 

dem Bauherrn, die SOLER S.A. um Fragen zu den vorab zugestellten Stellungnahmen vorzubrin-

gen. 

Die SOLER S.A. sprach anschließend die vorab beim MECB eingereichten offenen Fragen zu den 

betroffenen Stellungnahmen aus der tabellarischen Aufstellung auf der Seite 2 der Stellungnahme 

des MECB (siehe Anhang) an:  

 Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (MECB); 

 Inspection du travail et des mines (ITM) 

Anschließend wurde den ebenfalls anwesenden Vertretern des Institut national de recherches ar-

chéologiques (INRA) sowie der Administration communale de Troisvierges die Gelegenheit zur Stel-

lungnahme gegeben. 

Das vorliegende Protokoll, um dessen Erstellung das UVP-Büro seitens des MECB gebeten wurde, 

gibt nicht jeden Aspekt der vorgelegten Stellungnahmen, sondern primär die Ergebnisse der disku-

tierten Sachverhalte wieder.  

Grundsätzlich wird aber die Berücksichtigung der verschiedenen Stellungnahmen im Zuge der fina-

len Überarbeitung des UVP-Berichts zugesagt. 
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1 Stellungnahme Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité (MECB) 

Zur Stellungnahme des MECB wurden folgende Fragen im Rahmen des Scopingtermins disku-

tiert: 

3.2.1: Zone protégée d'intérêt national (ZPIN) 

Von Seiten der SOLER S.A. wird darauf verwiesen, dass in den bisherigen Dossiers zu Wind-

parks die ZPIN in einem Umkreis von 1 km vom Anlagenstandort im Detail untersucht wurden. 

Dieses Vorgehen wurde auch bisher von den zuständigen Behörden akzeptiert. Es stellt sich 

die Frage, wieso die im Avis genannten Schutzgebiete, die > 1 km vom Anlagenstandort entfernt 

sind, noch zusätzlich untersucht werden sollen. Zudem es sich bei einem der Schutzgebiete um 

ein noch auszuweisendes Schutzgebiet handelt. 

Das MECB erläutert, dass bei der Untersuchung evtl. Auswirkungen auf Schutzgebiete nicht nur 

das Umfeld des Anlagenstandorts selbst relevant ist, sondern auch der Transportweg, die Lei-

tungsführung usw. Gebiete im direkten Umfeld der Anlage sind dabei detaillierter zu untersu-

chen, als weiter entfernte, falls ersichtlich ist, dass auf diese keine Auswirkungen durch das 

Projekt oder die notwendigen Nebenanlagen ausgehen. Es ist aber wichtig, dass in der UVP 

auch dargestellt wird, dass durch die notwendigen Nebenanlagen keine negativen Auswirkun-

gen durch direkte oder indirekte Eingriffe auf die Schutzzonen entstehen. 

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlage verweist das MECB auf die entsprechenden RGD zu den 

Schutzgebieten. Bei den noch auszuweisenden Schutzgebieten können die allgemein definier-

ten Verbote bzw. Auflagen für ZPIN lt. Art. 42 des geänderten Gesetzes vom 18.07.2018 "con-

cernant la protection de la nature et des ressources naturelles" herangezogen werden. 

3.7.1: Befeuerung 

Laut Vorgaben der Direction aviation civile (DAC) hat die Nachtkennzeichnung von WEA durch 

eine permanente Befeuerung zu erfolgen. Eine andere Lösung wird durch die DAC nicht akzep-

tiert. Inwiefern ist daher eine Alternativenprüfung zur Befeuerung notwendig? 

Die DAC legt bei diesem Thema einen anderen Schwerpunkt als das MECB. Die Alternativen-

prüfung hinsichtlich der Befeuerung ist von Seiten des MECB notwendig, um eine Bewertung 

der Auswirkung der verschiedenen Befeuerungsalternativen auf alle Schutzgüter durchzufüh-

ren. Im UVP-Bericht sollen daher auch Vor- und Nachteile der Varianten für alle Schutzgüter 

klar herausgestellt werden. Durch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen wurde u.a. fest-

gestellt, dass eine blinkende Befeuerung weniger Attraktivität für Vögel aufweist, als eine per-

manente. Es gibt leider dazu aktuell keine allgemeine Untersuchung für Luxemburg. 

3.8.2: Standorteignungsgutachten 

Im Avis des MECB wird unter diesem Punkt auf die korrigierte Richtlinie für Windenergieanlagen 

des DIBt1 verwiesen. Die dort geforderten Untersuchungen und Nachweise können aber nicht 

durch den Antragsteller erbracht werden, sondern müssten vom Hersteller geliefert werden. Von 

 

1 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt): Richtlinie für Windenergieanlagen – Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Grün-
dung, Stand Oktober 2012 – korrigierte Fassung März 2015 (https://www.dibt.de/fileadmin/dibt-website/Dokumente/Referat/I8/Windenergieanla-
gen_Richtlinie_korrigiert.pdf 
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Seiten des Herstellers bestehen verschiedene Dokumente zu den unterschiedlichen Anlagen 

mit Vorgaben zum geeigneten Temperaturbereich, der topographischen Höhe etc. Bzgl. des 

Fundaments werden entsprechende geotechnische Untersuchungen durch den Antragsteller 

durchgeführt und dem Hersteller übergeben. Auf dieser Basis wird dann später das Fundament 

durch den Hersteller vorgegeben. Welcher Umfang wird hinsichtlich der Standorteignung vom 

MECB erwartet? 

Der Nachweis der Standorteignung hat von Seiten des MECB eher einen allgemeinen Charakter 

und wurde in den letzten Stellungnahmen zu solchen Projekten angefragt, da zu Beginn oft noch 

nicht die technischen Dokumentationen des Anlagentyps vorliegen. Es geht darum darzustellen, 

dass das ausgewählte Modell zum Standort passt. Dies umfasst neben dem geeigneten Tem-

peraturbereich, der Standsicherheit auch evtl. Auswirkungen durch Turbulenzen zwischen An-

lagen. Es wird daher im Avis des MECB darauf verwiesen, die von Seiten der ITM für den Ge-

nehmigungsantrag geforderten Studien bereits in der UVP auszuarbeiten, sofern notwendig. 

Auch wenn aktuell die Abstände zwischen den geplanten WEA ausreichend sind und kein Tur-

bulenzgutachten notwendig ist, besteht die Möglichkeit, dass sich Standorte verschieben. Dann 

muss die Distanz neu betrachtet und evtl. eine neue Bewertung erfolgen. 

Die ITM verweist darauf, dass im Rahmen des Genehmigungsantrags die Situation neu bewer-

tet werden muss, da die Möglichkeit besteht, dass in der Zeit zwischen UVP und dem Geneh-

migungsantrag evtl. ein anderer Betreiber eine Anlage im entsprechenden Untersuchungsraum 

geplant hat. Aktuell liegen der ITM keine Informationen zu entsprechenden Planungen vor. 

Das Ministère de l'Economie erklärt, dass diese Problematik auch bereits im Rahmen des Ener-

gietisches mehrfach besprochen wurde und aktuell nach Lösungen gesucht wird, um dieses 

Problem in Zukunft zu verhindern.  

Für das MECB sind die angesprochenen Informationen von Seiten des Herstellers und eine 

erste geologische Standortbewertung im Rahmen der UPV ausreichend. Die Erarbeitung eines 

vollständigen Standorteignungsgutachtens nach der technischen Regel des DIBt ist nicht not-

wendig.  

3.9.3: Genehmigte WEA 

Im Hinblick auf Informationen zum Stand der genehmigten WEA innerhalb Luxemburgs weist 

die SOLER S.A. darauf hin, dass die Übersicht der genehmigten Windparks der AEV einen 

Stand von Dezember 2022 aufweist und damit nicht aktuell ist.  

Das MECB wird die entsprechenden Stellen informieren, aber generell sollte vor Fertigstellung 

der UVP, Kontakt mit dem MECB und der AEV aufgenommen werden, um die aktuell laufenden 

WEA-Projekte in die Bewertung mit einzubeziehen.  

3.10.1: Grenzüberschreitende Wirkungen 

Die SOLER S.A. arbeitet in diesem Projekt aktuell mit deutschsprachigen Gutachtern. Wird eine 

vollständige Übersetzung der gesamten UVP ins Französische im Zuge der grenzüberschrei-

tenden Beteiligung Belgiens gefordert? Diese wäre sehr aufwändig und teuer. 
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Das MECB erklärt, dass es sich nur um eine Empfehlung handelt, da die bisherige Kommuni-

kation mit den belgischen Vertretern auf Französisch stattgefunden hat. Der Service public de 

Wallonie wurde zur Teilnahme an der UVP-Prozedur eingeladen, es wurde aber bisher keine 

Stellungnahme abgegeben. 

Die Administration communale de Troisvierges führt auf, dass vor längerer Zeit Planungen zur 

Errichtung von WEA auf belgischer Seite vorlagen, aktuell dazu aber keine aktuellen Informati-

onen vorliegen. 

Von Seiten des UVP-Gutachters wird vorgeschlagen, zumindest die nicht-technische Zusam-

menfassung der UVP sowie die Ergebnisse der Studien, die die belgische Seite betreffen, über-

setzen zu lassen. Für die SOLER S.A. ist das akzeptabel. Für das MECB muss neben der nicht-

technischen Zusammenfassung mindestens das Kapitel zu den grenzüberschreitenden Auswir-

kungen übersetzt werden und die Teile jener Studien auf die sich in diesem Kapitel gegebenen-

falls bezogen wird. 

2 Stellungnahme Inspection du travail et des mines (ITM) 

Die SOLER S.A. verweist darauf, dass im Rahmen des nationalen Energietisches festgelegt 

wurde, dass für öffentliche Wege keine Risikostudien mehr gefordert werden. Im vorliegenden 

Avis wird dies aber noch getan. 

Die Erstellung des Avis durch die ITM erfolgte vor Veröffentlichung der Maßnahmen des natio-

nalen Energietisches. Von Seiten der ITM wird nun keine Risikostudie für öffentliche Straßen 

(u.a. auch Feldwege, Wanderwege, Fahrradwege) gefordert. Für Infrastrukturen (z.B. Hoch-

spannungsleitungen, Bauernhöfe, Jagdhütten…) wird aber weiterhin eine Risikoanalyse gefor-

dert. Gleiches gilt für den Punkt 4 der Stellungnahme. Aktuell weisen die geplanten Anlagen 

auch einen ausreichend großen Abstand zueinander auf, so dass ein Turbulenzgutachten nicht 

notwendig ist. 

Die Baugrundstabilität muss spätestens im Genehmigungsantrag nachgewiesen werden. Dies 

gilt dann nicht nur für den eigentlichen WEA-Standort, sondern auch für Kranstellplatz usw.  

Das MECB erläutert nochmal, dass eine Ausarbeitung der durch die ITM geforderten Untersu-

chungen, sofern notwendig, schon im Rahmen der UVP vorteilhaft ist, um zu vermeiden, dass 

sich im späteren Genehmigungsverfahren dadurch wesentliche Änderungen der Projektplanung 

ergeben, die Auswirkungen auf das Ergebnis der UVP haben können (siehe Punkt 3.8.2: Stan-

dorteignungsgutachten in Kap. 1). 

Hinsichtlich möglicher Turbulenzen erläutert die ITM, dass die Vorgabe des 8fachen Rotor-

durchmessers (Empfehlung der DIBt) nur den Bereich festlegt, bei dem ein entsprechendes 

Gutachten notwendig ist. Dies schließt nicht aus, dass Anlagen in einem geringeren Abstand 

zueinander errichtet werden können.  

3 Ergänzende mündliche Stellungnahme Institut national de recherches archéologiques 

(INRA) 

Zur schriftlichen Stellungnahme des INRA liegen von Seiten der SOLER S.A. keine weiteren 

Fragen vor. Der Vertreter des INRA erläutert ergänzend dazu, dass der Standort der WEA 1 
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aktuell von geringem Interesse für das INRA ist. In der Nähe des Standorts der WEA 2 verläuft 

aber eine Römerstraße innerhalb eines bestehenden Verkehrswegs. Es wird daher nicht von 

einem relevanten Eingriff in die Römerstraße direkt ausgegangen. Aber auf belgischer Seite 

wurden in der näheren Umgebung des Standorts eine Vielzahl von archäologisch wertvollen 

Funden festgestellt. Daher ist eine Sondierung des Baufeldes sowie der Zufahrt im Vorfeld der 

Errichtung der WEA zur Dokumentation evtl. vorhandener Funde notwendig. Diese wird mit rd. 

2 Tagen pro ha veranschlagt.  

Eine Untersuchung der Kabeltrasse wird nicht gefordert. Hier wird auf die gesetzlichen Vorga-

ben hinsichtlich evtl. auftretender Funde verwiesen. Die archäologische Untersuchung der Ka-

beltrassen könnte je nach deren genauer Lage erforderlich sein, die derzeit noch nicht bekannt 

ist, sowie in Abhängigkeit von den Funden, die während der diagnostischen Untersuchungen 

der Windenergieanlage WEA2 gemacht werden. 

4 Ergänzende mündliche Stellungnahme Administration communale de Troisvierges 

Die Administration communale de Troisvierges verweist darauf, dass aktuell innerhalb der Ge-

meinde keine positive Einstellung gegenüber Windparks vorliegt. Im PAG der Gemeinde, wie er 

vom Ministère des Affaires intérieures am 6. Juni 2025 gutgeheißen wurde, wurde daher auch 

festgelegt, dass ein Mindestabstand zu allen Wohngebieten einzuhalten ist. 

Das MECB erläutert, dass bereits in einem Begleitschreiben zum Entscheid zum PAG gemäß 

Artikel 5 des Naturschutzgesetzes darauf verwiesen wurde, dass diese Festlegung wahrschein-

lich juristisch nicht legal ist.  

Im Rahmen der nun zu erstellenden UVP wird der Gesamtaspekt betrachtet. Neben den Aus-

wirkungen auf die natürliche Umwelt auch die Auswirkungen u.a. auf den Menschen. Dabei 

besteht die Möglichkeit, dass das Projekt angepasst werden muss oder wegfällt. 

Die Administration communale de Troisvierges nimmt die Erläuterungen zur Kenntnis und würde 

eine Vorstellung des Projektes durch SOLER S.A. im Schöffenrat begrüßen. Die SOLER S.A. 

verweist darauf, dass auf bisherige Anfragen zu einem entsprechenden Termin keine Rückmel-

dungen von Seiten der Gemeinde erfolgt sind. Generell werden die betroffenen Gemeinden im 

Vorfeld über die Projekte informiert, um einen gemeinsamen Weg zu finden, das ist auch hier 

das Ziel. Falls gewünscht, steht die SOLER S.A. gerne für einen entsprechenden Termin zur 

Verfügung. 

Zu den weiteren Stellungnahmen lagen keine Fragen von Seiten des Auftraggebers oder des UVP-

Gutachters vor. Weitere Vertreter waren nicht anwesend. Daher wurden diese nicht im Detail be-

sprochen. 

Nach unserer Einschätzung geben die vorangehenden Seiten die Ergebnisse des Scopingtermins 

vom 06.08.2025 in Bezug auf die dort diskutierten Aspekte der vorliegenden Stellungnahmen für das 

Vorhaben Wandpark Elwen wieder.  
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Mit Bitte um Freigabe dieses Protokolls verbleiben wir, 

mit freundlichen Grüßen / meilleures salutations 

Wecker, 19.09.2025 

ProSolut S.A. 

Gabriele KLEIN Katharina KIHL 

 

Anlagen: 

 zum Screening-Dokument vorliegende Stellungnahmen 


























































































